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Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 

der Gemeinde Fridolfing (Kindergartensatzung) 

 

Die Gemeinde Fridolfing erlässt aufgrund Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 
24.Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Fridolfing 
(Kindergartensatzung): 
 
 

§ 1 

Änderung 

 

§ 11 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 

§ 11 

Öffnungszeiten 

 

(1) Die Öffnungszeiten richten sich nach den mehrheitlich nachgefragten Buchungs- 
und Bedarfszeiten der Personensorgeberechtigten und können sich in Abhängigkeit 
der zahlenmäßigen Nachfrage der Personensorgeberechtigten ändern. 
 

(2) Sollten sich aufgrund festgestellter Bedarfe andere Öffnungszeiten als erforderlich 
erweisen, können diese unter Berücksichtigung der Belange aller Betroffenen 
entsprechend angepasst werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Gemeinde 
Fridolfing nach Anhörung des Elternbeirates. 
 

(3) Die Kinder dürfen nicht vor der Öffnung und sollten spätestens zu Beginn der 
Kernzeit der Kindertageseinrichtung gebracht werden bzw. kommen.  

Die Kernzeiten in allen Kindertageseinrichtungen werden wie folgt festgelegt: 

Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

(4) Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder muss in Kindergärten mindestens 
25 Stunden pro Woche und dabei mehr als 4 Stunden pro Tag und in der Kinderkrippe 
mindestens 15 Stunden verteilt auf mindestens 3 Tage pro Woche, umfassen. 
 

(5) Reduzierungen der Buchungszeit (auf schriftlichen Antrag) im laufenden 
Betreuungsjahr werden zum nächsten vollen Monat, jedoch nicht zum August eines 
Jahres, vorgenommen. Ansonsten sind Ausweitungen der Buchungszeiten auf 
schriftlichen Antrag jeweils zum Monatsanfang möglich.  
 

(6) Die Kontrolle über die Einhaltung der vereinbarten Buchungszeiten zur Bildung, 
Betreuung und Erziehung obliegt der Leitung der Kindertageseinrichtung. 
 



(7) Änderungen in den persönlichen Verhältnissen sind der Leitung der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung unverzüglich mitzuteilen. 
 

(8) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, für eine von ihnen unterstützte 
Eingewöhnung der Kinder Sorge zu tragen. Die hierzu mit der Einrichtung getroffenen 
Absprachen sind einzuhalten. 
 

(9) Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben alle Einrichtungen in der Regel 
geschlossen. Sonstige (betriebsbedingte) Schließzeiten werden von der Gemeinde 
Fridolfing bzw. der Leitung der Kindertageseinrichtung rechtzeitig (durch Aushang) 
bekannt gegeben. Die Schließzeiten dürfen 30 Tage pro Jahr nicht überschreiten, 
hinzu kommen noch bis zu fünf zusätzliche Schließtage, die der Fortbildung dienen. 
 

(10) Die Gemeinde Fridolfing ist auch berechtigt, die Kindertageseinrichtungen bei 
Krankheit des Personals oder aus anderen wichtigen Gründen zeitweilig zu schließen, 
falls die Aufsicht und die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder nicht 
ausreichend gewährleistet ist sowie nach Anordnung des Gesundheitsamtes oder 
anderer Behörden. In diesen Fällen haben die Personensorgeberechtigten keinen 
Anspruch auf Aufnahme des Kindes in einer anderen Einrichtung oder auf 
Schadensersatz. 
 

(11) Das Personal in den Kindertageseinrichtungen darf grundsätzlich keine 
Behandlungspflege leisten. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01. Februar 2024 in Kraft. 
 

Fridolfing, den 

Gemeinde Fridolfing 

 
 

Johann Schild, 1. Bürgermeister 

___________________________________________________________________ 
Satzung erlassen mit Gemeinderatsbeschluss vom ________; Satzung bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemeinde Fridolfing 
(Südostbayer. Rundschau) Nr. __/2024 vom ______. 

 


